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Das Bundesamt für
Wasserwirtschaft in eigener Sache
Das Jahr 1997 geht als bewegtes Jahr in die Geschichte
der Bundesverwaltung ein. Seit dem 19. Februar hat der
Bundesrat in neun Schritten weitreichende Teilentscheide
zur Regierungs- und Verwaltungsreform getroffen. Und
dieser dynamische Prozess ist noch keineswegs
abgeschlossen. Bisher ist es uns gelungen, den Bundesrat
davon zu überzeugen, dass es weiterhin ein selbständiges
Bundesamt für Wasserwirtschaft braucht. Wir werden auch
1998 in diesen Bemühungen fortfahren.

Über 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Budgets

von über 1,3 Milliarden Franken wechseln auf den
1. Januar 1998 im Rahmen der Regierungs- und
Verwaltungsreform (RVR) das Departement. Der Bundesrat hat
mehrere Entscheide getroffen, um diese Reform wie
geplant reibungslos durchzuführen.

Anfang September hatte der Bundesrat beschlossen,
das revidierte Regierungs- und Verwaltungsorganisations-
gesetz auf den 1. Oktober 1997 in Kraft zu setzen. Damit
steht der zeitgerechten Umsetzung der bereits im Frühjahr
1997 gefällten Entscheide nichts mehr im Weg. Am 1.

Januar 1998 werden insbesondere folgende Neuunterstellungen

vorgenommen:
- Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Bu-

wal) wechselt vom EDI ins EVED;

- die Eidgenössische Sportschule Magglingen wird vom
EDI zum Chef EMD transferiert;

- das Bundesamt für Zivilschutz wechselt vom EJPD ins
EMD;

- die Hauptabteilung Strassenverkehr wird vom Bundesamt

für Polizeiwesen im EJPD in das Bundesamt für
Strassenbau im EVED transferiert;

- die Sektionen Auswanderung und Stagiaires sowie
Arbeitskräfte und Einwanderung wechseln vom Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit im EVD ins Bundesamt
für Ausländerfragen im EJPD;

- der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte, bisher im
EJPD angesiedelt, wird neu der Bundeskanzlei
zugewiesen;

- die Nationale Alarmzentrale wird dem EMD unterstellt.
Die Departemente erarbeiten zurzeit die Detailplanungen

und bereiten die erforderlichen Umsetzungsmassnahmen
für einen möglichst reibungslosen Transfer vor.

Landeshydrologie bleibt im EDI
Weiter hat der Bundesrat beschlossen, die Landeshydrologie

und -geologie (LHG) auf den 1. Januar 1998 aus dem
Buwal herauszulösen und dem EDI zuzuweisen, und zwar
im Hinblick auf die mögliche Bildung eines neuen
Servicebereichs Umweltbeobachtung/Öko-Monitoring per 1.

Januar 1999. In einem solchen Servicebereich könnten die
LHG, die Schweizerische Meteorologische Anstalt (SMA)
und andere, vorwiegend im EDI angesiedelte Institutionen
des Bundes (zum Beispiel das Eidgenössische Institut für
Schnee- und Lawinenforschung), zusammengefasst werden.

Ihre Aufgabe wäre das Erbringen von Dienstleistungen
für den Bund, die Kantone sowie öffentliche und private
Unternehmen. Der Bundesrat beauftragte das EDI und das
EVED mit den entsprechenden Abklärungen.

Es wurde auch geprüft, ob das Forstwesen im Sinne
einer erweiterten Landwirtschaftspolitik neu dem EVD
zuzuweisen sei. Im Ergebnis überwogen jedoch die Argumente
für einen Verbleib der Forstdirektion beim Buwal.

Als Folge der Integration des Buwal im EVED wird die
Departementsbezeichnung geändert und lautet - gemäss
Bundesratsbeschluss vom 29. Oktober 1997 - ab neuem
Jahr wie folgt:
UVEK: Eidgenössisches Departement für Umwelt, Ver¬

kehr, Energie und Kommunikation
DETEC: Département fédéral de l'environnement, des

transports, de l'énergie et de la communication
DATEC: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,

delle energie e delle comunicazioni
DATEC: Departement federal da l'ambient, dais transports,

da l'energia e de la communicaziun

Einsparungen von fünf Prozent. Stellenabbau
Der Bundesrat hat bekräftigt, dass er als Resultat der
Regierungs- und Verwaltungsreform Einsparungen von fünf
Prozent bei den Personal kosten erwartet. Auch die
Verwaltungskosten sollen gesenkt werden. Für einzelne Bereiche
(z.B. die Bauten) ist mit grösseren Einsparungen zu rechnen.

Die Reform wird damit auch einen Beitrag zur
Erreichung des Sanierungsziels der Bundesfinanzen leisten. Die

Vorgaben gelten für jedes Departement und die Bundeskanzlei.

In einigen Verwaltungszweigen herrscht eine
gewisse Verunsicherung, insbesondere was einen möglichen
Stellenabbau betrifft. Da heute aber noch nicht bekannt ist,
wo genau wieviele Stellen abzubauen sind, ist auch noch
keine Beurteilung möglich, ob dies allein durch Nichtwie-
derbesetzung von Vakanzen oder vorzeitige Pensionierungen

erfolgen wird. Ob sich zusätzlich zur Verordnung des
Bundesrates vom 18. Oktober 1995 über Personalmass-
nahmen bei Umstrukturierungen in der allgemeinen
Bundesverwaltung die Notwendigkeit für einen Sozialplan
ergibt, wird das Eidgenössische Personalamt unter Beizug
der Personalverbände prüfen.

(BWW, Paneaurama, Dezember 1997)
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